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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.02.1953

Norm

ABGB §1022

ZPO §1 Ac

Rechtssatz

(Hausverwalter des Erblassers brachte Räumungsklage ein). Auch eine Hausverwaltung läßt sich als ein angefangenes

Geschäft im Sinne des § 1022 ABGB au9assen, aber die Berechtigung (Verp;ichtung) des Machhabers (Beauftragten)

zur Beendigung eines angefangenen Geschäftes dauert nur solange fort, bis von den Erben eine andere Verfügung

getroffen wurde oder füglich getroffen werden konnte.
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